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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.2001

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §59 Abs2;

StVO 1960 §100 Abs4;

StVO 1960 §93 Abs1;

Rechtssatz

Die im angefochtenen Bescheid bestimmte Leistungsfrist ("unverzüglich, längstens bis zu" dem - im Zeitpunkt der

Erlassung des Auftrages durch die belangte Behörde - bereits vergangenen Tag) ist in sich widersprüchlich und

widerspricht deshalb dem § 59 Abs. 2 AVG.
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